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Sachverhalt

Im Sommer diesen Jahres fand eine Gebarungseinschau der Abteilung Gemeinden des Amtes der NÖ Landesregierung statt. Schwerpunktmäßig wurden die Haushaltsjahre 2009 und 2010 geprüft. 
Festgestellt wurde, dass die bereits bei der Gebarungseinschau im Jahre 2007 geforderte Gebührenanpassung nicht durchgeführt wurde. Im August diesen Jahres wurden deshalb seitens des Landes NÖ der Gemeinde die Bedarfszuweisungen gesperrt. Die Aufhebung der Sperre konnte vom Bürgermeister nur mit der Zusage einer Gebührenanpassung in den Bereichen der Hundeabgabe, Friedhofsgebühren und Wassergebühren erreicht werden.

Die Hundeabgabe beträgt seit dem 1. Jänner 1984 für die „übrigen Hunde“ € 25,44.

Die geforderte Anpassung an den Verbraucherpreisindex 1976 ergibt eine Hundeabgabe für die „übrigen Hunde“ in Höhe von € 43,40. Die Gebühr für „Nutzhunde“ ist vom Gesetz mit     € 6,54 vorgegeben.  

Gemäß NÖ Hundehaltegesetz muss die Abgabe für „Hunde mit erhöhtem Gefährdungspotential und auffällige Hunde“ mindestens das Zehnfache der Gebühr für die “Nutzhunde“ betragen. 
Bgm Mag. Ram stellt zur Beratung und Beschlussfassung an den Gemeinderat folgenden 

Antrag

Der Gemeinderat möge nachfolgende Verordnung über die Erhebung der Hundeabgabe beschließen:

  VERORDNUNG ÜBER DIE ERHEBUNG DER HUNDEABGABE

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Fischamend beschließt augrund der Bestimmungen des NÖ Hundeabgabegesetzes 1979, LGBI.3702 in der derzeit geltenden Fassung für das Halten von Hunden eine Abgabe wie folgt zu erheben:

      1. Nutzhunde

          pro Hund und Jahr                                                     €    6,54

      2. Hunde mit erhöhtem Gefährdungspotential und

          auffällige Hunde nach §§ 2 und 3 NÖ Hundehalte-

          gesetz 

          pro Hund und Jahr                                                     €  65,40

      3. Für alle übrigen Hunde

          pro Hund und Jahr                                                     €  43,40

Die Hundeabgabe ist im ersten Jahr binnen einem Monat nach dem Tage der Rechtswirksamkeit der gegenständlichen Verordnung und für die folgenden Jahre jeweils bis zum
15. Februar des laufenden Jahres ohne weitere Aufforderung zu entrichten.

Die Verordnung ist mit dem Monatsersten rechtswirksam, der dem Ablauf der Kundmachungsfrist zunächst folgt.  
                                                                     Der Bürgermeister

                                                                     Mag. Ram Thomas

Angeschlagen am: 

Abgenommen am: 

Wechselrede:  Vbgm Ing. Baumgartlinger, GR Strauss, StR Bayer, Bgm Mag. Ram, StR Ing. Rausch, Bgm Mag. Ram, GR Stumpf, StADir. Eggendorfer, StR Ing. Rausch, Vbgm Ing. Baumgartlinger, 
    Beschluss:  Der  Antrag wird angenommen. 

   Abstimmungsergebnis: 14 Stimmen dafür (Liste RAM,ÖVP)
                                    11 Gegenstimmen (SPÖ, Liste Schuh)
